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Die auf den ersten Seiten dargestellten, weitreichenden Veränderungen 
im Landesmarketing erfordern von der LMO „Hessen Tourismus“ ein 
neues Rollen- und Aufgabenverständnis. Das künftige Landesmarke- 
ting soll daher ...

•	 ... dabei unterstützen, den Tourismus zu einem starken Wirtschafts- 
und Standortfaktor in Hessen zu machen,

•	 ... mutig und konsequent Veränderungen im Marketing initiieren, 
starke Impulse geben und innovativ sein,

•	 ... die landesweiten Aktivitäten gemeinsam mit der Tourismuswirtschaft, 
den kommunalen Organisationen und Partnern im System Tourismus 
initiieren und koordinieren und 

•	 ... Wissenstransfer und Wissensmanagement leisten – als digitales 
Kompetenzzentrum, Think Tank und Enabler für die Tourismuswirtschaft.

Die LMO als Abteilung „Hessen Tourismus“ in der HA Hessen Agentur 
GmbH soll sich künftig zur Kompetenzstelle für den Tourismus in Hes-
sen entwickeln. Sie übernimmt eine Steuerungs-, Koordinations- und 
impulsgebende Rolle. Sie richtet ihre Arbeit als Destination Marketing 
und Management Organisation (DMMO) nach außen und künftig in 
starkem Maße auch nach innen. Damit wirkt sie richtungsweisend 
für Marketing und Entwicklung der Tourismuswirtschaft in Hessen.

KAPITEL 5.

Neue Rolle der LMO
„Hessen Tourismus“:

   richtungsweisend.
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NEUE ROLLE DER LMO.

Infobox: Was ist neu?  
Der neue Strategische  
Marketingplan 2019 – 2024 
in zehn Punkten.

PUNKT 1.
Das Reiseland Hessen wird 
als touristische Destination 

vermarktet.

PUNKT 4.
Künftig steht Zielgruppen-

marketing statt Themenmar-
keting im Fokus.

PUNKT 7.
Die digitale Kompetenz der 

Tourismuswirtschaft in Hessen 
wird konsequent ausgebaut.

PUNKT 5.
Im Sinne einer „Best-of- 

Strategie“ werden die besten 
Angebote und Produkte  
Hessens bevorzugt im  

Marketing sichtbar gemacht.

PUNKT 8.
Die LMO „Hessen Tourismus“ 
wirkt in Zukunft richtungswei-

send als Kompetenzstelle, 
digitales Kompetenzzentrum, 

Think Tank und Enabler für 
die Tourismuswirtschaft.

PUNKT 10.
Vision ist es, den Tourismus zu einem der führenden Wirtschafts- und  

Standortfaktoren für Hessen zu entwickeln – zum Nutzen der Gäste, aber 
auch der Einwohner und Unternehmen im Land.

PUNKT 6.
Die nationalen und inter- 
nationalen Quellmärkte 

werden fokussiert und mit 
klaren Schwerpunkten 

bearbeitet.

PUNKT 9.
Der Strategische Marketing- 

plan 2019 – 2024 wird 
anhand einer Strategie- 
karte konsequent umge-
setzt und kontinuierlich 

weiterentwickelt.

PUNKT 2.
Der Tourismus in Hessen tritt 
künftig mit einer gemeinsa- 

men Markenfamilienstrategie 
am Markt auf.

PUNKT 3.
Der Tourismus in den  

Städten und ländlichen  
Räumen Hessens wird  

konsequent miteinander 
verknüpft.
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